
( Ü B E R S E T Z U N G ) 
 
 

Vorbehalt der Republik Österreich gemäß Artikel 54 Absatz 2 und Artikel 60 
Absatz 1 des Übereinkommens über die Zuständigkeit, das anzuwendende 

Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
der  elterlichen Verantwortung und der Maßnahmen zum Schutz von Kindern  

 
Die Republik Österreich erklärt gemäß Artikel 54 Absatz 2 und Artikel 60 Absatz 1 
seinen Vorbehalt gegen die Verwendung des Französischen. 
 
 

Erklärung der Republik Österreich gemäß Artikel 52 Absatz 1 des 
Übereinkommens über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die 
Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der  

elterlichen Verantwortung und der Maßnahmen zum Schutz von Kindern  
 
Die Republik Österreich erklärt gemäß Artikel 52 Absatz 1, dass die Bestimmungen 
zum anzuwendenden Recht dieses Übereinkommens den Bestimmungen des 
Vertrags zwischen der Republik Österreich und der Volksrepublik Polen über die 
wechselseitigen Beziehungen in bürgerlichen Rechtssachen und über 
Urkundenwesen samt Schlussprotokoll und Zusatzprotokoll vorgehen. 
 
 

Mitteilungen der Republik Österreich gemäß 
Artikel 45 Absatz 1 des Übereinkommens über die Zuständigkeit, das 

anzuwendende Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der  elterlichen Verantwortung und der Maßnahmen zum 

Schutz von Kindern an das Ständige Büro der Haager Konferenz für 
Internationales Privatrecht 

 
1. Bestimmung der Zentralen Behörde (Artikel 45 Absatz 1 und Artikel 29 
Absatz 1) 
Die Republik Österreich teilt gemäß Artikel 29 Absatz 1 und Artikel 45 Absatz 1 mit, 
dass sie das Bundesministerium für Justiz als Zentrale Behörde bestimmt hat:  

Bundesministerium für Justiz 
Abteilung I 10 
Postfach 63 
1016 Wien 

 Sprachen: Deutsch und Englisch 

 
2. Mitteilung nach Artikel 45 Absatz 1 und Artikel 44  
Die Republik Österreich teilt gemäß Artikel 45 Absatz 1 und Artikel 44 mit, dass 
Ersuchen nach Artikel 33 an die Zentrale Behörde zu richten sind.  
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